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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1956

Norm

ZPO §393 Abs3

Rechtssatz

Wenn das Verfahren auf den Grund des Anspruches eingeschränkt wurde, kann das Berufungsgericht nicht in

Stattgebung der Berufung das abweisliche (Zwischenurteil) Ersturteil dahin abändern, daß dem zi:ernmäßig

bestimmten Klagebegehren Folge gegeben werde.
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